
Beantragung von Pass oder Identitätskarte

Dokumente, Passfoto oder Geld verges-
sen? Immer wieder gibt es Ärger und Miss-
verständnisse beim Bestellen eines Passes
oder einer Identitätskarte. Wir zeigen Ihnen,
worauf es ankommt.

Pass und Identitätskarte:
Für die Beantragung eines Ausweises müssen
Sie persönlich am Schalter der Einwohner-
kontrolle erscheinen und sich ausweisen (alte/r
IDK/Pass, Führerausweis). Die alten Ausweise
sind zur Annullation abzugeben. Minderjährige
oder entmündigte Personen müssen durch die
gesetzliche Vertretung begleitet werden. Bei
Verlust des alten Ausweispapiers ist der Ein-
wohnerkontrolle eine Verlustmeldung der
Kantonspolizei vorzulegen. Pro Antrag ist ein
aktuelles Passfoto erforderlich (nicht älter als
ein Jahr). Die genauen Fotorichtlinien sind
unter www.fedpol.ch oder bei der Abteilung
Sicherheit ersichtlich.
Aufgrund der gemachten Erfahrungen emp-
fehlen wir Ihnen dringend, ein Passfoto von
einem Fotografen einzureichen.
Der Pass oder die Identitätskarte wird Ihnen
per eingeschriebener Post nach Hause ge-
schickt. Von der Antragstellung bis zur Zustel-
lung der Ausweise kann eine Frist von 15 Ar-
beitstagen, d.h. drei Wochen, garantiert wer-
den. Benötigen Sie innert kürzerer Zeit einen
Ausweis, kann ein provisorischer Pass bean-
tragt werden.

Provisorischer Pass:
Dieser kann unter den selben Voraussetzun-
gen wie die anderen Ausweise bei der Ein-
wohnerkontrolle persönlich beantragt werden.
Innerhalb von fünf Arbeitstagen wird Ihnen
der prov. Pass per Post zugestellt. Benötigen
Sie den Ausweis innert kürzerer Zeit, kann das
von der Einwohnerkontrolle ausgestellte An-

tragsformular direkt bei der Notpassstelle
(Pass- und Identitätskartendienst des Kantons
Bern, Kramgasse 20, 3011 Bern) abgegeben
werden und der prov. Pass wird vor Ort ausge-
stellt. In dringenden Fällen (Abreise innert
Stunden/Einwohnerkontrolle geschlossen),
kann die Notpassstelle direkt aufgesucht wer-
den. Am Wochenende und an Feiertagen kann
der prov. Pass auch bei den Notpassstellen
der Flughäfen Zürich-Kloten, Basel-Mulhouse,
Genève-Cointrin oder Agno beantragt werden.
Für die Ausstellung am Flughafen wird ein
Zuschlag von Fr. 50.00 pro Ausweis erhoben.

Gültigkeit / Kosten der Pässe
Kinder bis 3 Jahre 3 Jahre Fr. 60.00
Kinder 3-18 Jahre 5 Jahre Fr. 60.00
Erwachsene 10 Jahre Fr. 125.00

Gültigkeit / Kosten der Identitätskarten
Kinder bis 3 Jahre 3 Jahre Fr. 35.00
Kinder 3-18 Jahre 5 Jahre Fr. 35.00
Erwachsene 10 Jahre Fr. 70.00

Sofern ein Pass und eine Identitätskarte
gleichzeitig bestellt werden, kann von einem
sogenannten Kombi-Preis profitiert werden:

Kinder  Fr. 73.00
Erwachsene  Fr. 138.00

Gültigkeit / Kosten prov. Pass
Kinder/Erw. max. 12 Monate Fr. 100.00

Die Gebühren für die Ausweise sind gleichzei-
tig mit der Antragstellung bar oder mittels
Maestro (EC-Karte) / Postcard zu bezahlen.

Weitere wichtige Hinweise sind unter
www.schweizerpass.ch ersichtlich. Gratis-
Hotline: Tel. 0800 820 008.

Für Fragen steht Ihnen auch die Abteilung
Sicherheit, Einwohnerkontrolle, Telefon 033
655 33 48, gerne zur Verfügung.

Abteilung Sicherheit

http://www.fedpol.ch
http://www.schweizerpass.ch

